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Lieferbedingungen

Allgeme¡nes
Soweit nicht ¡m Einzelfall besondere schriftlicheVer-
einbarungen getroffèn wurden, gelten die nachste-
henden Bedingungen.
Alle mündlichen oder telefonischen Abmachungen
müssen, um bindend zu sein, schriftlich bestätigt
werden.

Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbind-
lich, sofern sie keine Bindefrist enthalten.

Pre¡sstellung
Unsere Preise verstehen sich in Schweizer Franken
netto ab Werk. Sollten sich im Laufe der Auftrags-
abwicklung Änderungen ergeben durch Preisauf-
schläge, zus¿¡Þlichef¡skalischê Belastungen, Zoller-
höhungen oder starke Währungsschwankungen, so
behalten wir uns eine entsprechende Preisanpas-
sung vor.
lm übrigen gehen sämtliche Nebenkosten, insbe-
sondere Porto/Fracht und Verpackung, zu Lasten
des Bestellers. DieVerpackung wird zu Selbstkosten
in Rechnung gestellt und ohne besondere Abma-
chung nicht zurückgenommen.

Zahlungsbed¡ngungen
Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen
rein netto. Für verspätete Zahlung wird ein Verzugs-
z¡ns berechnet.
Die Zurückhaltung oder Venechnung von Zahlungen
wegen irgendwelchen Gegenansprüchen oder Be-
anstandungen ist unzulässig.
Bei Exportaufträgen nach Vereinbarung.

Liefertermine
Der vereinbarte Liefertermin beruht auf den Verhält-
nissen zur Zeit der Bestellung unter Voraussetzung
normaler Materialbezugs- und Fabrikationsmöglich-
keiten.
Wir sind berechtigrt, die Ljeferfrist hinauszuschieben:
a) Wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehal-

ten werden.
b) Wenn ohne unserVerschulden Ereignisse irgend-

welcher Art auftreten, die bei uns oder unseren
Lieferanten den geordneten Fortgang der Ar-
be¡ten zurAusfúhrung des Auftrages beeinträch-
tigen.

c) Wenn uns die zur Ausführung des Auftrages er-
forderlichen Angaben nicht rechtzeitig bekannt-
gegeben oder nachträglich geändert w€rden.

Eine Verspätung ¡n der Abl¡êfèrung gibt dem Be-
steller kein Recht zum RücKritt vom Vertrag. Eine
Vetzugsstrafe kann nur be¡ entsprechender Verein-
barung gefordert werden.

Eigentumsrecht
Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt
des Lieferanten bis zur Erfüllung sämtlicher ihm ge-
genüberdem BestellerzustehendenAnsprüchê. Der
Lieferant behält sich vor, den Eigentumsvorbehalt
jede¡ze¡t beim zuständigen Eigentumsregisteramt
eintragen zu lassen.

Sped¡t¡on
Alle Lieferungen sind durch uns versichert. Rekla-
mationen s¡nd unmittelbar nach Erhalt der Sendung
anzubringen.

Garantie
Wir leisten Garant¡e gemäss den allgemeinen Lie-
ferbedingungen für Masch¡nen und Anlagen, auf-
gestellt vom Verein schweizerischer Masch¡nen-,
Élektro- und Metallindustrieller SWISSMEM.

Ger¡chbstand
Die Lieferbedingungen unterstehen der Schweize-
r¡schen Rechtsprechung. Der Gerichtsstand ist in
allen Fällen das Regionalgericht Bern-M¡ttelland.

CH-3076 Worb, den 1 . Mâiz 2012
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Conditions de livraison

Généralités
Nos conditions générales sont valables dans tous lês
cas. Des dérogations peuvent être faitês dans des
cas particuliers, mais seulement par écr¡t.
Tout aÍangement verbal doit être confirmé par nous.

Offres
Nos offres sont sans engagement de notre part, sauf
¡ndication de délai d'option.

Prix
Nos pr¡x s'entendent en francs suisses, nets, départ
usine. Si au cours de I'exécution de la commande un
changement de prix dû à I'augmentation des droits
de douane, à une dépréciation monétaire ou à une
majoration d'impôts intervient, nous nous réservons
le dro¡t de réadapter nos prix.
D'autre part, les frais de transport par poste ou
chemin de fer, a¡nsi que les frais d'emballage sont à
la charge du client. L'emballage est facturé au prix
de revient; sauf accord spécial, il n'est pas repr¡s.

Cond¡tions dê pa¡ement
Nos factures sont payables dans les 30 jours net.
Nous facturerons un intérêt pour tout paiement en
retard.
La retenue ou la compensation des paiements pour
des créances ou des réclamations quelconques
n'est pas permise.
A convenir en cas de commandes d'exportat¡on.

Délais de l¡vra¡son
Les délais de livraison convenus s'entendent pour
les conditions acceptées lors de la commande à
condition de possibil¡té de livraison de matériel et
defabricat¡on normale.
Nous nous réservons le droit de reculer le délai de
livraison:
a) Lorsque les conditions de paiement ne sont pas

respectées.
b) Lorsque, indépendamment de notrê volonté,

des événements de quelque nature que ce soit
peuvent survenir, soit chez nous, soit auprès de
notre fournisseur pour la réalisation des ordres
en cours.

c) Lorsque pour la réalisation des commandes, les
données techniques nécessaires ne nous par-
viennent pas assez vite ou sont modifiées en
cours de route.

Un retard dans nos livraisons ne donnepas ledroitau
client d'annuler sa commande. Une peine contrac-
tuelledue au retard de livraison ne peut être réclamée
què si une entente écr¡te a eu lieu auparavant.

Réserve de bien et propr¡été
Toutes les livraisons s'effectuent sous réserve de
propriété du fournisseur, jusqu'à ce que ces condi-
tions, misê en vigueur dans ses actes de vente,
soient respectées. Lê fournisseur s'assure la pro-
priété d'inscrire cette marchandise au bureau des
propriétés réservées.

Expédition
Toute expéd¡tion est assurée par nous. Toute ré-
clamation doit nous parvenir immédiatement après
réception de la marchandise.

Garantie
Selon les conditions générales de livraison pour
machines et ¡nstallations établies par I'associa-
tion des industriels suisses de I'industrie des ma-
ch¡nes, des équipements électriques et des métaux
(swrssMEM).

L¡eu de jurid¡ct¡on
Les conditions de l¡vraison sont sous les ordres du
droit suisse. Le tr¡bunal compétent est dans tous les
cas le tribunal régional Berne-Mittelland.

CH-3076 Worb, le 1 mars 2012
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Têrms of delivery

General lnformatíon
Our delivery conditions are valid at all events. De-
viations can bê made in special cases, but they must
be in wr¡tten form.
Any arrangement made verbally is to be confirmed
by us.

Offers
Ouroffers are subjectto alterat¡on without notice, ex-
cept any complementary agreement in written form.

Quotations
Our prices are quoted in Swiss francs net, ex works.
Should changes take place, durlng the execut¡on of
the order, through price increases, additional fiscal
charges, increases in duty rates, or cunency fluc-
tuations, we reserve the right to adjust our prices
accordingly.
Further, the Buyer will be charged w¡th all additional
costs, in particular, postage or freight (or both) and
packing. Packing is invoiced at cost pricè and, ex-
cept against special anangement, not returnable.

Conditions of Payment
Our invoices are payable w¡thin 30 days, net. lnter-
est for default is charged on overdue payments.
The w¡thholding or setting-off of payment for reason
of counter cla¡ms or objections of any kind ¡s not
admissible.
ln case of export orders to be agreed.

T¡me of Delivery
The st¡pulated time of delivery is subiect to the cir-
cumstances prevailing at the time of the order and on
the assumption of a normal matErial supply s¡tuation
and normal manufacturing conditions.
We are entitled to postpone the term of delivery:
a) lf the conditions of paymênt are not observed.
b) lf, not through our fault, events of any kindt ake

place, whether at our works or those of our
Suppliers, which adversely atfect progress oflhe
work for the execution of the ordêr.

c) lf the data necessary for the execution of the
order are not made known to us in tlme or are
subsequently amended.

Delay in delivery gives no right to the Buyer to with-
drawfrom thecontract. Penaltyfordelay can only be
demanded by appropriate prior agreement.

Retention of T¡tle
All del¡veries are effected undorthe proprietary rights
of the Supplier untilfulfilment of allclaims dueto him
vis-à-vis the Buyer. The Supplier reserves the right
at any time to reg¡ster the retention of t¡tle to goods
with the competent property registry office.

Forwarding
All deliveries are ¡nsured through us. All complaints
must be announced immediately after receipt of
the goods.

Warranty
These are in conformity with thê general cond¡t¡ons
of del¡very for machines and installations, laid down
by the associat¡on of the Swiss eng¡neering, electr¡-
cal and metal ¡ndustry SWISSMEM.

Legal dom¡c¡le
The court of competent jurisdiction is the regional
court of Bern-Mittelland in accordancê with the
applicable Swiss law.

CH-3076 Worb, 1d March 2012
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Al lgemei ne Lieferbedingu ngen
für Maschinen und Anlagen

Allgeme¡nos

1.1 Der Vertrag ist mit dem Empfang der schrifrlichen
Bestätigung des Lieferanten, dass er die
Bestellung annimmt (Auftragsbestätigung),
abgeschlossen.

Angebote, die keine Annahmefrist enthalten, sind
unverbindl¡ch.

1.2 Diese Lieferbedingungen sind verbindlich, wenn
sie im Angebot oder in der Auftragsbestätigung als
anwendbar erklärt werden. Anderslautende
Bed¡ngungen des Bestellers haben nur Gültigkeit,
soweit sie vom Lieferanten ausdrücklich und
schriftlich angenommen worden sind.

1.3 Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen
Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ¡hrer
Gültigkeit der Schriftform. Erklärungen in Textform,
welche durch elektronische Medien übertragen
oder festgehalten werden, sind der Schriftform
dann gleichgestellt, wenn von den Parteien
besonders ve[einbart.

1.4 Sollte sich eine Bestimmung dieser Liefer-
bedingungen als ganz oder teilweise unwirksam
erweisen, so werden die Vertragsparteien diese
Bestimmung durch eine neue, ihrem rechtlichen
und w¡rtschafilichen Erfolg möglichst nahe-
kommende Vereinbarung ersetzen.

2. Umfang der Lieferungen und Le¡stungen

Die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten
sind in der Auftragsbestätigung einschliesslich
eventueller Beilagen zu dieser abschliessend
aufgefl¡hrt. Der Lieferant ist ermächtigt,
Anderungen, die zu Verbesserungen führen,
vozunehmen, soweit diese ke¡ne Pre¡serhöhung
bewirken.

Pläne und technische Unterlagen

3.1 Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige
Vere¡nbarung nicht verbindlich. Angaben in techni-
schen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit sie
ausdrücklich zugesichert sind.

3.2 Jede Vertragspartei behålt s¡ch alle Rechte an
Plänen und technischen Unterlagen vor, die sie der
anderen ausgehändigt hat. Die empfangende
Vertragspartei anerkennt diese Rechte und wird
die Unterlagen nicht ohne vorgängige schriflliche
Ermächtigung der anderen Vertragspartei ganz
oder te¡lweise Dritten zugänglich machen oder
ausserhalb des Zwecks ven¡venden, zu dem sie ¡hr
übergeben worden sind.

4. Vorschriften im Bestimmungsland und Schutz-
vorrichtungen

4.'l Der Besteller hat den Lieferanten spätestens mit
der Bestellung auf die Vorschriften und Normen
aufmerksam zu machen, die sich auf die
Ausführung der Lieferungen und Leistungen, den
Betrieb sowie auf die Krankheits- und
Unfallverht¡tung beziehen.

4.2 Mangels andeMe¡tiger Vereinbarung entsprechen
die Lieferungen und Leistungen den Vorschriften
und Normen am Sitz des Bestellers, auf welche

2001

d¡eser den Lieferanten gemäss Ziff. 4.1 hingewie-
sen hat. Zusätzliche oder andere Schutz-
vonichtungen werden insoweit mitgeliefert, als dies
ausdrücklich vereinbart ist.

5, Preise

5.1 Alle Preise verstehen sich - mangels andeMeitiger
Vereinbarung - netto, ab Werk, ohne Verpackung,
in frei verfügbaren Schweizer Franken, ohne
irgendwelche Abzüge.

Sämtliche Nebenkosten wie z.B. für Fracht, Ver-
sicherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- und
andere Bewilligungen sowie Beurkundungen
gehen zu Lasten des Bestellers. Ebenso hat der
Besteller alle Arten von Steuern, Abgaben,
Gebühren, Zöllen und dergleichen zu tragen, die
im Zusammenhang mit dem Vertrag erhoben
werden, oder sie gegen entsprechenden Nachweis
dem Lieferanten zurtickzuerstatten, falls dieser
hierfür leistungspflichtig geworden ist.

5.2 Der Lieferant behält sich eine Preisanpassung vor,
falls sich zwischen dem Zeitpunkt des Angebots
und der vertragsmässigen Erfüllung die Lohn-
ansätze oder d¡e Materialpre¡se ändern. ln diesem
Fall erfolgt die Preisanpassung entsprechend der
be¡liegenden Gleitpreisformel.

Eine angemessene Preisanpassung erfolgt
ausserdem, wenn

- die Lieferfrist nachträglich aus einem der in
ZitÍ. 8.3 genannten Gründe verlängert w¡rd,
oder

- Art oder Umfang der vereinbarten Lieferungen
oder Leistungen eine Anderung erfahren
haben, oder

- das Material oder die Ausft¡hrung Änderungen
erfahren, weil die vom Besteller gelieferten
Unterlagen den tatsächlichen Verhältn¡ssen
nicht entsprochen haben oder unvollständig
waren.

6. Zahlungsbed¡ngungen

6.1 Die Zahlungen sind vom Besteller entsprechend
den vereinbarten Zahlungsbedingungen am
Domizil des Lieferanten ohne Abzug von Skonto,
Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und
dergleichen zu leisten.

Mangels anderueitiger Vereinbarung ist der Preis
in folgenden Raten zu bezahlen:

- Ein Drittel als Anzahlung innerhalb eines
Monats nach Eingang der Auftragsbestätigung
beim Besteller,

- ein Drittel bei Ablauf von zwei Dritteln der
vereinbarten Lieferfrist,

- der Restbetrag innerhalb eines Monats nach
Mitteilung der Versandbereitschaft durch den
Lieferanten.

Die Zahlungspflicht ist erfüllt, sowe¡t am Domizil
des Lieferanten Schweizer Franken zur freien
Verftigung des Lieferanten gestellt worden sind. lst
Zahlung mit Wechseln vereinbart, trägt der
Besteller Wechseldiskont, Wechselsteuer und
lnkassospesen.

1
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Verein Schweizerischer Maschinen-lndustrieller
Kirchenweg 4,8032Zütich, Tel: 01 384 41 11,Fax'.01 3844242,e-maili ecolaw@swissmem.ch

6.2 Die Zahlungsterm¡ne s¡nd auch einzuhalten, wenn
Transport, Ablieferung, Montage, lnbetriebsetzung
oder Abnahme der Lieferungen oder Leistungen
aus GrÍ¡nden, die der Lieferant nicht zu vertreten
hat, vezögert oder verunmöglicht werden oder
wenn unwesentliche Teile fehlen oder sich
Nacharbeiten als notwendig erweisen, die den
Gebrauch der Lieferungen nicht verunmöglichen.

6.3 Wenn die Anzahlung oder die bei Vertrags-
abschluss zu stellenden S¡cherheiten n¡cht
vertragsgemäss geleistet werden, ist der Lieferant
berecht¡gt, am Vertrag festzuhalten oder vom
Vertrag zurückzutreten und in be¡den Fällen
Schadenersatz zu verlangen.

lst der Besteller mit einer weiteren Zahlung aus
irgendeinem Grund im Rückstand, oder muss der
Lieferant aufgrund eines nach Vertragsabschluss
eingetretenen Umstandes ernstlich beftirchten, die
Zahlungen des Bestellers nicht vollständig oder
rechtzeitig zu erhalten, ist der L¡eferant ohne
Einschränkung seiner gesetzlichen Rechte befugt,
die weitere Ausführung des Vertrages auszusetzen
und versandbereite Lieferungen zuri¡ckzubehalten,
d¡es, bis neue Zahlungs- und L¡eferbedingungen
vere¡nbart sind und der Lieferant genügende
Sicherheiten erhalten hat. Kann eine solche
Vereinbarung nicht innerhalb einer angemessenen
Frist getroffen werden oder erhält der Lieferant
keine genügenden Sicherhe¡ten, ist er berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten und SchadenersaÞ zu
verlangen.

6.4 Hält der Besteller die vereinbarten Zahlungs-
termine nicht ein, so hat er ohne Mahnung vom
Ze¡tpunkt der vereinbarten Fälligkeit an einen Zins
zu entrichten, der sich nach den am Domizil des
Bestellers üblichen Zinsverhältn¡ssen richtet,
jedoch mindestens 4% über dem jeweiligen 3-
Monats CHF-LIBOR liegt. Der Ersatz we¡teren
Schadens ble¡bt vorbehalten.

7. Eigentumsvorbehalt

Der Lieferant bleibt Eigentümer seiner gesamten
Lieferungen, bis er die Zahlungen gemäss Vertrag
vollständig erhalten hat.

Der Besteller ¡st verpfl¡chtet, bei Massnahmen, die
zum Schutze des E¡gentums des Lieferanten
erforderlich sind, mitzuwirken; insbesondere
ermächtigt er den Lieferanten mit Abschluss des
Vertrages, auf Kosten des Bestellers die
Eintragung oder Vormerkung des Eigentumsvorbe-
halts in öffentlichen Registern, Büchern oder
dergleichen gemåss den betreffenden Landes-
gesetzen vozunehmen und alle diesbezüglichen
Formalitäten zu erfüllen.

Der Besteller wird die gelieferten Gegenstände auf
seine Kosten während der Dauer des
Eigentumsvorbehalts instandhalten und zugunsten
des Lieferanten gegen Diebstahl, Bruch, Feuer,
Wasser und sonstige Risiken versichern. Er wird
ferner alle Massnahmen keffen, damit der
Eigentumsanspruch des Lieferanten weder
beeinhächtigt noch aufgehoben wird.

8. Lieferfrist

8.1 Die L¡eferfrist beginnt, sobald der Vertrag abge-
schlossen ist, sämtliche behördlichen Formalitåten
wie Einfuhr-, Ausfuhr-, Transit- und Zahlungs-
bewilligungen eingeholt, die bei Bestellung zu
erbringenden Zahlungen und allfälligen Sicher-
heiten geleistet sowie d¡e wesentlichen techni-
schen Punkte bereinigt worden sind. Die Lieferfrist
ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die
Versandbereitschafismeldung an den Besteller
abgesandt worden ist.

8.2 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der
Vertragspflichten durch den Besteller voraus.

8.3 Die L¡eferfrist verlängert sich angemessen:

a) wenn dem Lieferanten die Angaben, d¡e er für
die Erflillung des Vertrages benötigt, nicht
rechÞeitig zugehen, oder wenn sie der
Besteller nachträglich abändert und damit eine
Verzögerung der Lieferungen oder Leistungen
verursacht;

b) wenn Hindemisse auftreten, die der Lieferant
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht
abwenden kann, ungeachtet, ob sie bei ihm,
beim Besteller oder bei einem Dritten ent-
stehen. Solche Hindernisse sind beisp¡els-
weise Epidemien, Mobilmachung, Krieg, Auf-
ruhr, erhebliche Betriebsstörungen, Unfålle,
Arbeitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte
Zulieferung der nötigen Rohmaterialien, Halb-
oder Fertigfabrikate, Ausschusswerden von
wicht¡gen Werkstücken, behördliche Mass-
nahmen oder Unterlassungen, Naturereig-
nisse;

c) wenn der Besteller oder Dritte mit den von
ihnen auszuführenden Arbeiten im Rückstand
oder m¡t der Erfüllung ihrer vertraglichen
Pflichten im Vezug sind, insbesondere wenn
der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht
einhält.

8.4 Der Besteller ist berechtigt, für verspätete
Lieferungen eine VeÍzugsentschädigung geltend
zu machen, sowe¡t eine Verspätung nachweisbar
durch den Lieferanten verschuldet wurde und der
Besteller einen Schaden als Folge dieser
Verspåtung belegen kann. Wird dem Besteller
durch Ersatzl¡eferung ausgeholfen, fällt der
Anspruch auf eine Vezugsentschädigung dahin.

Die Verzugsentschädigung beträgt für jede volle
Woche der Verspätung höchstens %%, insgesamt
aber nicht mehr als 5%, berechnet auf dem
Vertragspreis des verspäteten Teils der Lieferung.
Die ersten zwei Wochen der Verspåtung geben
keinen Anspruch auf eine Verzugsentschådigung.

Nach Erreichen des Maximums der Verzugs-
entschädigung hat der Besteller dem Lieferanten
schrifflich eine angemessene Nachftist anzu-
setzen. Wird diese Nachfrist aus Gründen, die der
Lieferant zu verlreten hat, nicht eingehalten, ist der
Besteller berechtigt, die Annahme des verspäteten
Teils der Lieferung zu verweigern. lst ihm e¡ne
Teilannahme wirtschaftlich unzumutbar, so ist er
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und bere¡ts
geleistete Zahlungen gegen Rückgabe erfolgter
Lieferungen zurückzufordern.

8.5 lst statt einer Lieferfrist ein bestimmter Termin
vereinbart, ist dieser gleichbedeutend mit dem
leÞten Tag einer Lieferfrist; Zi'ff . 8.1 bis 8.4 sind
analog anwendbar.

8.6 Wegen Verspätung der Lieferungen oder
Leistungen hat der Besteller keine Rechte und
Ansprüche ausser den in d¡eser Z¡ff. I ausdrücklich
genannten. Diese Einschränkung g¡lt nicht für
rechtswidr¡ge Absicht oder grobe Fahrlässigkeit
des Lieferanten, jedoch gilt sie auch für
rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit
von Hilfspersonen.

Verpackung

Die Verpackung w¡rd vom Lieferanten besonders in
Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. lst
sie jedoch als Eigentum des Lieferanten
bezeichnet worden, muss sie vom Besteller franko
an den Abgangsort zurückgeschickt werden.
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10. Übergang von Nutzen und Gefahr

10.1 Nutzen und Gefahr gehen spätestens mit Abgang
der Lieferungen ab Werk auf den Besteller über.

10.2 Wrd der Versand auf Begehren des Bestellers
oder aus sonstigen Gründen, die der Lieferant
nicht zu vertreten hat, vezögert, geht die Gefahr
im ursprünglich für die Abl¡eferung ab Werk
vorgesehenen Zeitpunkt auf den Besteller über.
Von diesem Zeitpunkt an werden die Lieferungen
auf Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert
und versichert.

11. Versand, Transport und Versicherung

11.1 Besondere Wünsche betreffend Versand, Trans-
port und Versicherung s¡nd dem Lieferanten
rechtzeitig bekannt zu geben. Der Transport erfolgt
auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Beanstandungen im Zusammenhang mit dem
Versand oder Transport sind vom Besteller bei
Erhalt der Lieferungen oder der Frachtdokumente
unverzüglich an den letzten Frachtführer zu
richten.

11.2 Die Versicherung gegen Schäden irgendwelcher
Art obliegt dem Besteller.

12. Prüfung und Abnahme der Lieferungen und
Leistungen

12.1 Der Lieferant wird die Lieferungen und Leistungen
sowe¡t üblich vor Versand prüfen. Verlangt der
Besteller weitergehende Prüfungen, sind diese
besonders zu vereinbaren und vom Besteller zu
bezahlen.

12.2 Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen
innert angemessener Frist zu prüfen und dem
L¡eferanten eventuelle Mängel unvezüglich
schr¡ftlich zu rügen. Unterlässt er dies, gelten die
Lieferungen und Leistungen als genehmigt.

12.3 Der Lieferant hat die ¡hm gemäss ZifÍ. 12.2 milge-
teilten Mängel so rasch als möglich zu beheben,
und der Besteller hat ihm hiezu Gelegenheit zu
geben. Nach der Mångelbehebung f¡ndet auf
Begehren des Bestellers oder des Lieferanten eine
Abnahmeprüfung gemäss Ziff. 12.4 statt.

12.4 Die Durchftihrung einer Abnahmeprüfung sowie die
Festlegung der dafür geltenden Bedingungen
bedürfen - vorbehåltlich Ziff . 12.3 - einer besonde-
ren Vereinbarung. Vorbehältlich anderweitiger
Abrede gilt folgendes:

- Der Lieferant hat den Besteller so rechÞeitig
von der Durchführung der Abnahmeprüfung zu
verständigen, dass dieser oder sein Vertreter
daran teilnehmen kann.

- Über die Abnahme wird ein Protokoll erstellt,
das vom Besteller und L¡eferanten oder von
¡hren Vertretern zu untezeichnen ist. Darin
wird festgehalten, dass die Abnahme erfolgt ist
oder dass sie nur unter Vorbehalt erfolgte oder
dass der Besteller die Annahme veniveigert. ln
den beiden letzteren Fällen sind d¡e geltend
gemachten Mängel einzeln in das Protokoll
aufzunehmen.

Wegen geringfügiger Mängel, insbesondere
solcher, die die Funktionstücht¡gke¡t der Liefe-
rungen oder Leistungen nicht wesentlich beein-
trächtigen, darf der Besteller die Annahme und
die Untezeichnung des Abnahmeprotokolls
nlcht veMeigern. Solche Mängel sind vom
Lieferanten unverzüglich zu beheben.

- Be¡ erheblichen Abweichungen vom Vertrag
oder schwerwiegenden Mångeln hat der
Besteller dem Lieferanten Gelegenheit zu
geben, diese ¡nnert einer angemessenen
Nachfr¡st zu beheben. Alsdann f¡ndet eine
weitere Abnahmeprüfung statt.

Zeigen sich bei dieser wiederum erhebliche
Abweichungen vom Vertrag oder schwer-
wiegende Mängel, kann der Besteller im Fall,
dass die Vertragsparteien diesbezüglich eine
Preisminderung, Entschädigungszahlung oder
sonst¡ge Leistungen vereinbart haben, d¡ese
vom Lieferanten verlangen. Sind jedoch die bei
dieser Prüfung zutage tretenden Mängel oder
Abweichungen derart schwen¡viegend, dass sie
nicht innert angemessener Frist behoben
werden können und die Lieferungen und
Leislungen zum bekannt gegebenen Zweck
n¡cht oder nur in erheblich vermindertem
Masse brauchbar s¡nd, hat der Besteller das
Recht, die Annahme des mangelhaften Teils
zu verweigern oder, wenn ihm eine
Teilannahme wirtschaftlich unzumutbar ist,
vom Vertrag zurt¡ckzutreten. Der L¡eferant
kann nur dazu verpflichtet werden, die Beträge
zurückzuerstatten, die ¡hm für die vom Rücktritt
betroffenen Teile bezahlt worden sind.

12.5 Die Abnahme gilt auch dann als erfolgt,

- wenn die Abnahmeprüfung aus Gründen, d¡e
der Lieferant nicht zu vertreten hat, am vor-
gesehenen Termin nicht durchgefl¡hrt werden
kann;

- wenn der Besteller die Annahme verweigert,
ohne dazu berechtigt zu sein;

- wenn der Besteller sich weigert, ein gemäss
Zitt. '12.4 aufgesetztes Abnahmeprotokoll zu
unterzeichnen;

- sobald der Besteller Lieferungen oder
Leistungen des L¡eferanten nutzt.

12.6 Wegen Mängel irgendwelcher Art an Lieferungen
oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte
und Ansprüche ausser den in ZiÍi. 12.4 sowie Ziff.
'13 (Gewährleistung, Haftung für Mängel) aus-
drücklich genannten.

13. Gewährleistung, Haftung für Mängel

13.1 Gewährleistung sfist (G arantiefrist)

Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, bei
Mehrschichtbetrieb 6 Monate. Sie beginnt mit dem
Abgang der Lieferungen ab Werk oder mit der
eventuell vereinbarten Abnahme der Lieferungen
und Le¡stungen oder, sowe¡t der Lieferant auch die
Montage übernommen hat, mit deren Beendigung.
Werden Versand, Abnahme oder Montage aus
Gründen verzögert, die der Lieferant nicht zu
vertreten hat, endet die Gewährleistungsfrist
spätestens 18 Monate nach Meldung der Ver-
sandbereitschaft.

Für ersetzte oder reparierte Teile beginnt die
Gewährle¡stungsfrist neu zu laufen und dauert 6
Monate ab Ersatz, Abschluss der Reparatur oder
ab Abnahme, höchstens aber bis zum Ablauf einer
Frist, die das Doppelte der Gewährleistungsfrist
gemäss vorhergehendem Absatz beträgt.

Die Gewährleistung erl¡scht vorzeitig, wenn der
Besteller oder Dritte unsachgemäss Änderungen
oder Reparaturen vornehmen oder wenn der
Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht
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umgehend alle geeigneten Massnahmen zur
Schadensminderung trifft und dem L¡eferanten
Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.

13.2 Haftung für Mängel ¡n Material, Konstruktion und
Ausführung

Der Lieferant verpflichtet sich, auf schriftliche Auf-
forderung des Bestellers alle Teile der L¡eferungen
des Lieferanten, die nachweisbar infolge schlech-
ten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder
mangelhafter Ausführung bis zum Ablauf der
Gewährleistungsfrist schadhaft oder unbrauchbar
werden, so rasch als möglich nach seiner Wahl
auszubessern oder zu ersetzen. Ersetzte Teile
werden Eigentum des Lieferanten. Der Lieferant
trägt d¡e ¡n seinem Werk anfallenden Kosten der
Nachbesserung. lst die Nachbesserung nicht im
Werk des Lieferanten möglich, werden die damit
verbundenen Kosten, soweit s¡e die üblichen
Transport-, Personal-, Reise- und Aufent-
haltskosten sowie die Kosten für den Ein- und
Ausbau der defekten Teile übersteigen, vom
Besteller getragen.

13.3 Haftung für zuges¡chefte Eigenschaften

Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in
der Auftragsbeståtigung oder in den Spezifi-
kationen ausdrücklich als solche bezeichnet
worden sind. Die Zusicherung g¡lt längstens bis
zum Ablauf der Gewährle¡stungsfrist. lst eine
Abnahmeprüfung vereinbart, gilt die Zusicherung
als erfüllt, wenn der Nachweis der betreffenden
Eigenschaften anlässlich d¡eser Prüfung erbracht
worden ist.

Sind die zugesicherten Eigenschaften nicht oder
nur teilweise erftillt, hat der Besteller zunächst
Anspruch auf unverzügliche Nachbesserung durch
den Lieferanten. H¡erzu hat der Besteller dem
Lieferanten die erforderliche Ze¡t und Gelegenheit
zu gewåhren.

Gelingt diese Nachbesserung nicht oder nur
teilweise, hat der Besteller Anspruch auf die für
diesen Fall vereinbarte Entschädigung oder, sofern
eine solche Vereinbarung nicht getroffen wurde,
auf eine angemessene Herabsetzung des Preises.
lst der Mangel derart schweruviegend, dass er nicht
innert angemessener Frist behoben werden kann,
und sind die Lieferungen oder Leistungen zum
bekannt gegebenen Zweck nicht oder nur in
erheblich vermindertem Masse brauchbar, hat der
Besteller das Recht, die Annahme des mange-
lhafien Teils zu verweigern oder, wenn ¡hm eine
Teilannahme wirtschaftlich unzumutbar ist, vom
Vertrag zurückzutreten. Der Lieferant kann nur
dazu verpflichtet werden, die Beträge
zurückzuerstatten, die ihm für die vom Rücktritt
betroffenen Teile bezahlt worden sind.

I 3.4 Aussch/¿jsse von der Haftung für Mängel

Von der Gewährleistung und Haftung des
Lieferanten ausgeschlossen sind Schäden, d¡e
nicht nachweisbar infolge schlechten Materials,
fehlerhafler Konstruktion oder mangelhafler
Ausführung enlstanden sind, z.B. infolge natüÊ
licher Abnützung, mangelhafter Wartung, Miss-
achtung von Betriebsvorschriften, übermässiger
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel,
chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, nicht
vom Lieferanten ausgeführter Bau oder
Montagearbeiten, sowie ¡nfolge anderer Gründe,
die der Lieferant nicht zu vertreten hat.

Lieferungen und Leistungen von Unterl¡eferanten

Für Lieferungen und Leistungen von
Unterlieferanten, die vom Besteller vorgeschrieben
werden, übernimmt der Lieferant die
Gewährleistung lediglich im Rahmen der
Gewährleistungsverpflichtungen der betreffenden
Unterl¡eferanten.

Aussc/,/ress/r'cfr keit der Gewäh rlei stu ngsan sp rüch e

Wegen Mångel in Material, Konstruktion oder
Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter
Eigenschaften hat der Besteller ke¡ne Rechte und
Ansprüche ausser den in ZiÍî. 13.1 bis 13.5 aus-
drücklich genannten.

Haftung für Nebenpflichten

Für Ansprüche des Bestellers wegen mangelhafter
Beratung und dergleichen oder wegen Verletzung
irgendwelcher Nebenpflichten haftet der Lieferant
nur bei rechtswidriger Absicht oder grober
Fahrlässigke¡t.

14. Nichterfüllung, Schlechterfüllung und ihre Fotgen

14.1 ln allen in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich
geregelten Fällen der Schlecht- oder Nicht-
erfüllung, insbesondere wenn der Lieferant die
Ausführung der Lieferungen und Leistungen
grundlos derart spät beginnt, dass die rechtze¡tige
Vollendung nicht mehr vorauszusehen ist, eine
dem Verschulden des Lieferanten zuzuschrei-
bende vertragswidrige Ausführung bestimmt
vorauszusehen ¡st oder Lieferungen oder
Leistungen durch Verschulden des Lieferanten
vertragswidrig ausgeführt worden sind, ist der
Besteller befugt, für d¡e betroffenen Lieferungen
oder Leistungen dem Lieferanten unter Androhung
des Rücktritts für den Unterlassungsfall eine
angemessene Nachfrist zu setzen. Verstreicht
diese Nachfrist infolge Verschuldens des
Lieferanten unbenützt, kann der Besteller
h¡nsichtlich der Lieferungen oder Leistungen, die
vertragswidr¡g ausgeführt worden sind oder deren
vertragswidrige Ausführung bestimmt
vorauszusehen ist, vom Vertrag zurücktreten und
den darauf entfallenden Anteil bereits geleisteter
Zahlungen zurückfordern.

14.2 ln e¡nem solchen Fall gelten hinsichtlich eines
eventuellen Schadenersatzanspruches des
Bestellers und des Ausschlusses weiterer Haftung
die Bestimmungen von Zí'lÍ. 16, und der
Schadenersatzanspruch ist begrenzt auf 10% des
Vertragspreises der Lieferungen und Leistungen,
für welche der Rücktritt erfolgt.

15. Vertragsauflösung durch den Lieferanten

Sofern unvorhergesehene Ere¡gnisse die
wirtschafiliche Bedeutung oder den lnhalt der
Lieferungen oder Leistungen erheblich verändern
oder auf die Arbeiten des Lieferanten erheblich
e¡nw¡rken, sowie im Fall nachträglicher
Unmöglichkeit der Ausfùhrung, wird der Vertrag
angemessen angepasst. Soweit dies wirtschafrlich
nicht vertretbar ist, steht dem Lieferanten das
Recht zur Auflösung des Vertrags oder der
betroffenen Vertragsteile zu.

Will der Lieferant von der Vertragsauflösung
Gebrauch machen, hat er dies nach Erkenntnis der
Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem
Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn
zunächst eine Verlängerung der Lieferfrist
vereinbart worden ist. lm Fall der Vertrags-

13.5

13.6

't3.7
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auflösung hat der L¡eferant Anspruch auf
Vergütung der bere¡ts erbrachten Lieferungen und
Leistungen. Schadenersatzansprüche des
Bestellers wegen einer solchen Vertragsauflösung
sind ausgeschlossen.

16. Ausschluss weiterer Haftungen des LiefeËnten

Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren
Rechtsfolgen sowie alle Ansprüche des Bestellers,
gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt
werden, sind in diesen Bedingungen abschliessend
geregelt. lnsbesondere sind alle nicht ausdrücklich
genannten Ansprüche auf Schadenersatz,
Minderung, Aufhebung des Vertrags oder Rücktritt
vom Vertrag ausgeschlossen. ln ke¡nem Fall
bestehen Ansprüche des Bestellers auf ErsaÞ von
Schäden, die n¡cht am Liefergegenstand selbst
entstanden sind, w¡e namentlich
Produkt¡onsausfall, Nutzungsverluste, Verlust von
Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von
anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden.
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht fllr
rechtswidrige Abs¡cht oder grobe Fahrläss¡gkeit
des Lieferanten, jedoch gilt er auch für
rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlåssigkeit
von Hilfspersonen.

lm übrigen gilt d¡eser Haftungsausschluss nicht,
soweit ihm zwingendes Recht entgegensteht.

17. RückgrifÍsrecht des Lieferanten

Werden durch Handlungen oder Unterlassungen
des Bestellers oder seiner Hilfspersonen Personen
verletzt oder Sachen Dritter beschädigt und w¡rd
aus diesem Grunde der L¡eferant in Anspruch
genommen, steht diesem ein Rückgriffsrecht auf
den Besteller zu.

18. Montage

Übernimmt der Lieferant auch die Montage oder
die Montageüberwachung, so f¡nden darauf die
Allgemeinen Montagebedingungen des Vereins
Schweizerischer Maschinen-lndustrieller (VSM)
Anwendung.

19. Gerichtsstand und anwendbares Recht

19.1 Gerichtsstand für den Besteller und den
Lieferanten ist der Sitz des Lieferanten.

Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Besteller an
dessen Sitz zu belangen.

19.2 Das Rechtsverhältnis untersteht dem materiellen
schweizerischen Recht.
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Gleitpreisformel
2001

aufgestellt vom Verein Schweizerischer Maschinen-lndustrieller (VSM)

P=Po(a+o*."H)

P

P6

Verkaufspreis im Zeitpunkt der Ablieferung

Verkaufspreis gemåss Angebot

Koeffizient des festen Kostenanteils (2.8. = 0,1)

Koeffizient des lohnabhängigen Kostenanteils (2.8. = 0,6)

Koeffizient des mater¡alabhängigen Kostenanteils (2.8. = 0,3)

2

Lohnindex des Arbe¡tgeberverbandes der Schweizer Maschinenindustrie, Zürich,

im Zeitpunkt des Angebots

Durchschnitt sämtlicher Lohnindices2

- vom Zeitpunkt der Bestellungsbestätigung bis zur vertragsgemässen

Abl¡eferung* oder
- während der Fabrikationsdauer, d.h. vom _ bis _.

Gewogenes Mittel der Preisindices3 der fi¡r die Herstellung vorw¡egend benöt¡gten

Materialien aus der Gruppe (Metalle und Metallprodukte>, bezogen auf ihre

wertmässigen Anteile an der Lieferung im Zeitpunkt des Angebots

Durchschn¡tt der gewogenen M¡ttel sämtl¡cher Preisindices3 der für die Herstellung

vofwiegend benöt¡gten Materialien aus der Gruppe <Metalle und Metallprodukte>,

bezogen auf ihre wertmässigen Anteile an der Lieferung

- vom Zeitpunkt der Bestellungsbestätigung bis zur vertragsgemässen

Abl¡eferung* oder
- vom Zeitpunkt der Bestellungsbestätigung bis zum Datum, an dem der Lieferant

diese Mater¡alien zur Hauptsache beschafft hat, d.h. b¡s

a + b + cmuss ¡mmer= I sein.

Da der Lohnindex vom Arbeitgeberverband nur vierteljährlich errechnet wird, ist jeweils der lndex für das
abgelaufene Kalenderquartal einzusetzen.

Teilindices des monatlich errechneten und publizierten amtl¡chen Produzentenpreisindexes. (Falls das Basisjahr
für die Ermittlung des lndexes von den zuständigen Stellen geändert wird, kann der Lieferant d¡e
Veränderungen der Pre¡se gemäss den entsprechenden neuen lndexwerten berechnen.)

a

b

c

Lo

Lm

Mo

Mm

)

* Nichtzutreffendes streichen.


